
Wald-/ waldartige Flächen

L Landschaftsschutzgebiet

Feuchtes Dauergrünland

Biotopverbundachse
Quelle: Landwirtschafts- und Umweltatlas /
www.umweltdaten.landsh.de

Ausgleichsfläche
Quelle: Landwirtschafts- und Umweltatlas /
www.umweltdaten.landsh.de

FFH-Gebiet 2228-352
FFH

2228-352

A

Geotop-Potentialgebiet
Quelle: Landwirtschafts- und Umweltatlas /
www.umweltdaten.landsh.de

1

Legende
Alternativflächen Nummerierung  
gem. Landschaftsplan                           

Alternativflächen 
gem. Örtlichkeit

6

Alternativflächen gem. Landschaftsplan
bereits umgesetzt4

KITA

L

L

60 dB(A) bis 6
5 dB(A)

55 dB(A) bis 6
0 dB(A)

12. Änd. F-Plan

Rethwischdorf

D§

KM 0,210
OD

KITA

KM
 5

,6
54

O
D

Ab
sc

hn
itt 

06
km

 0
,1

68

OD

KM 3,109
OD

5

2

4

6

FFH

2228-352

A

L

L

3

12. Änd.
F-Plan

1

OD-Grenze
OD
KM 3,109

Lärmpegelbereiche
Quelle: Landwirtschafts- und Umweltatlas /
www.umweltdaten.landsh.de

Plangebiet der 12. Änderung
des Flächennutzungsplanes

Fläche für Regenrückhaltung

Ingenieurgesellschaft  mbH
Beratende Ingenieure (VBI)

23843 Bad Oldesloe
Paperbarg 4
Tel.: 0 45 31 / 67 07 - 0
Fax: 0 45 31 / 67 07 - 79
E-mail: oldesloe@gsp-ig.de
Internet: www.gsp-ig.de

G O S C H    &   P R I E W E

Plangrundlage:
© GeoBasis-DE/LVermGeo SH
(www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)

Standortalternativenprüfung
der Gemeinde Rethwisch

- OT Rethwischdorf -

zur 12. Änderung Flächennutzungsplan

Stand: 01.02.2022 P.-Nr.: 19-1188

ohne Maßstab



Standortalternativenprüfung zur 12. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Retwisch 
 
Bewertungskriterien mit Begründung 

 

 

  

 Bewertungskategorien  Bewertungskriterien Begründung 
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Flächengröße 
 

Keine Bewertung 
 

Darstellung FNP 
 

Keine Bewertung 
 

Darstellung Landschaftsplan 

+ Bewertung 4 & 5 (antropogen beeinflusst, stark belastet) 

Wertstufe gem. Landschaftsplan 0 Bewertung 3  (weitverbreitet, ungefährdet) 

- Bewertung 1  (stark gefährdet) & 2 (mäßig gefährdet) 

aktuelle Flächennutzung 

+ Acker, Grünland, Konversionsfläche 

 

Die Bewertung der aktuellen Flächennutzung erfolgt gemäß der Hochwertigkeit/Permanenz der bestehenden Nutzung.  Ent-
sprechend den Zielen übergeordneter Planungen und des Naturschutzes werden Konversionsflächen und Flächen ohne be-
sondere naturschutzfachliche Bedeutung als „grün“ eingestuft. Biotope < 100 m² (gem. Biotopverordnung SH, Abweichungen 
gem. dieser im Einzelfall) und Dauergrünland erhalten die Einstufung als „0“. Naturschutzfachlich besonders bedeutsame Flä-
chen wie Wälder oder Biotope mit einer Ausdehnung von >100 m² und Flächen, welcher einer erhaltenswerten aktuellen Nut-
zung oder der Bevorratung für eine spezifische Nutzung dienen werden als „-“ eingestuft, um einer verantwortungsvollen und 
vorausschauenden Gemeindeentwicklung zu entsprechen.  

0 Dauergrünland, Biotope < 100 m²  

 

- Baulich genutzte Fläche, Biotop > 100 m², Wald etc. 

Erschließung / Verkehrsbelastung 

+ unmittelbare Anbindung an bestehende Verkehrsfläche 

Einstufung ergibt sich aus bestehender Anbindung 0 keine unmittelbare Anbindung an bestehende Verkehrsfläche vorhanden 

- keine Anbindung vorhanden, Erschließung über aktiv genutzte Fläche notwendig 

Siedlungserweiterung 

+ Arrondierung Eine Bewertung mit „+“ erfolgt, wenn der Siedlungsraum harmonisch abgerundet wird (Arrondierung). Ergänzungen des Sied-
lungskörpers, durch welche Lückenschlüsse oder in geringem Umfang Bebauungsausläufer entstehen, werden mit „0“ bewer-
tet.  

 

0 Ergänzung des Siedlungskörpers oder erhöhter Erschließungsaufwand 

- ohne Anschluss an Siedlungskörper 

Gebäudeverträglichkeit 

+ geeignet für verschiedene Wohngebäudeformen Abhängig von der Umgebungsbebauung und der Lage der jeweiligen Fläche in Bezug auf den Siedlungszusammenhang be-
steht eine Eignung für verschiedene Wohngebäudeformen. Die Bewertung zielt konkret auf die Frage, ob neben Einfamilien- 
und Doppelhäusern auch kleinerer Geschosswohnungsbau mit der Umgebungsbebauung verträglich ist. 0 teilweise Eignung für verschiedene Wohngebäudeformen 

- keine Eignung für verschiedene Wohngebäudeformen 

Sonstiges 
 

Keine Bewertung 
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Schutzgut Mensch (Emissionen Lärm, Ge-
ruch, etc.) 

+ 
keine Immissionen zu erwarten 

 

Einstufung ergibt sich aus Bestanderfassung 

Die Einstufung „keine Immissionen zu erwarten“ erfolgt, wenn sich in einer Entfernung von bis zu 100 m zur Fläche keine 
übergeordneten Straße (Kreis-, Land- & Bundesstraße) befindet. In dieser Distanz sind abhängig von der Straßenkategorie auf 
Grundlage der im Rahmen der verfügbaren Schallgutachten ermittelten Verkehrsmengen, die Orientierungswerte der TA 
Lärm überschreitende Lärmwerte zu erwarten. 
Die Bewertung „Immissionen voraussichtlich“ erfolgt, wenn sich in einer Entfernung von 50-100 m zum Plangebiet, jedoch 
nicht unmittelbar angrenzend eine wesentliche Emissionsquelle befindet. 

Die Bewertung „wesentliche Immissionen zu erwarten“ erfolgt, wenn eine wesentliche Emissionsquelle unmittelbar an das 
jeweilige Gebiet angrenzt. 

0 
Immissionen voraussichtlich  

 

- 

wesentliche Immissionen zu erwarten 

Schutzgut Tiere und Pflanzen (auf der 
Fläche) 

+ Fläche/Elemente mit allgemeiner  Bedeutung  

Einstufung ergibt sich aus Bestanderfassung 0 Fläche/Elemente mit allgemeiner bis besonderer Bedeutung   

- Fläche/Elemente mit besonderer Bedeutung  

Schutzgut Tiere und Pflanzen (Umge-
bung) 

+ Strukturen mit allgemeiner Bedeutung in Umgebung  

Einstufung ergibt sich aus Bestanderfassung 0 Strukturen allgemeine bis besondere Bedeutung  in Umgebung 

- Strukturen besondere Bedeutung in Umgebung 

Schutzgut Oberflächengewässer / Grund-
wasser 

+ keine Oberflächengewässer oder Schutzgebiet 

Einstufung ergibt sich aus Bestanderfassung 0 Wasser-, Grundwasser oder Trinkwasserschutzgebiet 

- Oberflächengewässer auf oder an Fläche 

Schutzgut Boden 

+ Bodenfunktionale Gesamtleistung überwiegend sehr gering/ gering 

Einstufung ergibt sich aus Bestanderfassung 0 Bodenfunktionale Gesamtleistung überwiegend mittel, Altlastenverdacht 

- Bodenfunktionale Gesamtleistung auf größeren Teilflächen hoch, Altlasten 

Schutzgut Klima/Luft 

+ allgemeine Bedeutung 

Einstufung ergibt sich aus Bestanderfassung 0 
Elemente besonderer Bedeutung für den Klimaschutz/die Luftreinhaltung angren-
zend 

- Elemente besonderer Bedeutung für den Klimaschutz/die Luftreinhaltung 

Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

+ keine Orts- und Landschaftsbild prägenden Strukturen angrenzend 

Einstufung ergibt sich aus Bestanderfassung 
0 Orts- und Landschaftsbild prägenden Strukturen angrenzend / in Randlage 

- 
Orts- und Landschaftsbild prägenden Strukturen auf Fläche u./o. Fläche stark ein-
sehbar 



Tabelle 1: Flächen-Bestandsaufnahme Wohnen

Fläche 1 Fläche 2 Fläche 3 zzgl. Vorhabengebiet Fläche 4 Fläche 5 Fläche 6

Flächengröße 3,1 ha

Darstellung Flächennutzungsplan Fläche für die Landwirtschaft

3,3 ha

Fläche für die Landwirtschaft, öffentliche Grünfläche, Fußweg

3,0 ha

Fläche für die Landwirtschaft Fläche für die Landwirtschft (Bestand: Wohbau-
/Mischbaufläche)

Darstellung im Landschaftsplan Ackerland auf Lehm + Trockenes Intensiv-Grünland (ackerfähig) 0 Trockenes Intensiv-Grünland (ackerfähig) 0

1,6 ha

Fläche für die Landwirtschaft

3,4 ha

Fläche für die Landwirtschaft, öffentliche Grünfläche

Ackerland auf Lehm + Ackerland auf Lehm +

aktuelle Flächennutzung Acker

Angrenzende Nutzung

Acker (Norden und Westen),
Wohnnutzung, Kindergarten (Süden),
Sportflächen (Osten)

- umittelbare Anbindung an die Verkehrsfläche "Buchrader
Weg"
- allerrdings verstärktes Verkehrsaufkommen innerhalb des
bestehenden Wohnquartiers und in der Nähe des
Kindergartens

Erschließung/ Verkehrsbelastung 0

+ Grünland

Wohnbebauung (Westen), mischgebietstyp. Nutzung
(Süden,Osten),

+ Acker

Acker (Norden)
mischgebietstyp. Nutzung (Norden, Westen),
Acker (Süden, Osten)

+ Wohn- und Mischgebiet Acker

Wohnbebauung (Norden),
Wohnbebauung, Landwirtschaftlicher Betrieb (Osten),
Acker (Süden, Westen)

- unmittelbare Anbindung an die Verkehrsfläche "Königstraße",
- aufgrund bestehender Bebauung muss Anbindung außerhalb
der Ortsdurchfahrt erfolgen und Erschließung ist damit nicht
über zentrale Anbindung möglich
- kein erhöhtes Verkehrsaufkommen in bestehenden
Wohngebieten +

- unmittelbare Anbindung an die Verkehrsfläche "Königstraße",
- aufgrund bestehender Bebauung muss Anbindung außerhalb
der Ortsdurchfahrt erfolgen
- Erschließung über zentrale Anbindung möglich ohne erhöhtes
Verkehrsaufkommen in bestehenden Wohngebieten zu
erzeugen (Lage an K 68)

- Keine unmittelbare Anbindung an die Verkehrsfläche
"Hauptstraße"
- Fläche würde aufgrund des Erschließungsaufwandes größer
entwickelt werden

+ 0 +

+ Acker

mischgebietstyp. Nutzung, Entwässerungsgraben (Westen,
Norden), Acker (Norden, Osten), Verkehrsfläche (Süden)

+

- unmittelbare Anbindung an die Verkehrsfläche "Hauptstraße"
- ggf. Eingriff in Baumreihe entlang Hauptstraße erforderlich

Siedlungserweiterung

Anschluss an Mischnutzung, Arrondierung des westlichen
Siedlungsrandes

tw. städtebauliche Eignung für kleinen Geschosswohnungsbau
im Bereich des Kindergartens / der Feuerwehr

Gebäudeverträglichkeit

Nähe zu Bildungsinfrastruktur
Sonstiges

0

Arrondierung des bestehenden Siedlungskörpers

+

tw. städtebauliche Eignung für kleinen Geschosswohnungsbau
im Bereich der Gewerbenutzung

0

+

Anschluss an bestehende Wohnbebauung entlang der
Königsstraße, Lückenschluss zur bestehenden Bebauung
Königstraße/An der Butz

tw. städtebauliche Eignung für kleinen Geschosswohnungsbau
im Bereich der Königsstraße

0

0

Keine Arrondierung des Siedlungskörpers, Erweiterung
Siedlungskörper nach Südwesten

keine städtebauliche Eignung für Geschosswohnungsbau

-

Westarrondierung des bestehenden Siedlungskörpers

0

tw. städtebauliche Eignung für Geschosswohnungsbau im
Bereich der Gewerbenutzung

0

+

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12 zur Sicherung
städtebaulicher Ordnung, keine Erweiterungsabsicht

Tabelle 2: Flächen-Bestandsaufnahme Schutzgüter

Lärmemissionen durch Hauptstraße (B 208) und Autobahn (A
1), Feuerwehr, Kindergarten und Sportplatz
→wesentliche Lärmbelastung im Norden, Süden und Osten

Schutzgut Mensch (Emissionen: Lärm,
Geruch etc.)

keine oder geringe Belastung durch Geruchsemissionen,
Immissionen im Rahmen einer odnungsgemäßen
Landwirtschaft

-

keine oder geringe Belastung durch Geruchsemissionen,
Immissionen im Rahmen einer odnungsgemäßen
Landiwrtschaft

Naturschutz auf der Fläche (Schutzgut
Tiere und Pflanzen)

Lage im Landschaftsschutzgebiet, ansosnten
naturschutzfachlich ohne besondere Bedeutung

Knick östlich und westlich angrenzend

Naturschutz in der Umgebung
(Schutzgut Tiere und Pflanzen)

keine Oberflächengewässer oder Schutzgebiete

Schutzgut Oberflächengewässer/
Grundwasser

Schutzgut Boden

- Pseudogley
- Lage im Geotop-Potentialgebiet
- sehr gering bodenfunktionale Gesamtleistung

+

-

keine Oberflächengewässer oder Schutzgebiete

+

0

Lage im Landschaftsschutzgebiet, ansosnten
naturschutzfachlich ohne besondere Bedeutung

Knick nördlich angrenzend

-

keine Oberflächengewässer oder Schutzgebiete

+

Lärmemissionen , Königstraße (K68)
→ Lärmbelastung im Osten

Lärmemissionen durch Königstraße (K 68)
→ Lärmbelastung im Norden

vsl. Lärmemissionen durch Hauptstraße (B 208)
→ Lärmbelastung im Norden

Lärmemissionen durch Hauptstraße (B 208)
→ Lärmbelastung im Süden

- -
keine oder geringe Belastung durch Geruchsemissionen,
Immissionen im Rahmen einer odnungsgemäßen
Landiwrtschaft

keine oder geringe Belastung durch Geruchsemissionen,
Immissionen im Rahmen einer odnungsgemäßen
Landiwrtschaft

0 -
keine oder geringe Belastung durch Geruchsemissionen,
Immissionen im Rahmen einer odnungsgemäßen
Landiwrtschaft

0

Lage im Landschaftsschutzgebiet, ansosnten
naturschutzfachlich ohne besondere Bedeutung

0

Knick umgibt gesamte Fläche

-

keine Oberflächengewässer oder Schutzgebiete

+

Lage im Landschaftsschutzgebiet, ansosnten
naturschutzfachlich ohne besondere Bedeutung

Eine Hauptachse des Biotopverbundsystem (Mühlenbachtal)
verläuft südlich der Fläche

-

0

Lage im Landschaftsschutzgebiet, ansosnten
naturschutzfachlich ohne besondere Bedeutung

- Knick nördlich angrenzend
- Gehölze südlich angrenzend
- Feuchtfläche westlich der Fläche

0

-

Entwässerungsgraben westlich angrenzend

0

0

keine besondere klimatische Bedeutung

Schutzgut Klima/Luft

Ortsrand mit prägenden Gehölzbestände angrenzend

Schutzgut Landschaftsbild 0

+

tw. gewachsener Ortsrand mit prägenden Gehölzbestände
angrenzend

0

Pseudogley / Pseudogley-Kolluvisol
- tw. Lage im Geotop-Potentialgebiet
- mittlere bis tw. sehr hohe bodenfunktionale Gesamtleistung

- Pseudogley
- sehr hohe bodenfunktionale Gesamtleistung

0

keine besondere klimatische Bedeutung

+

gewachsener Ortsrand mit prägenden Gehölzbeständen
angrenzend

0

keine besondere klimatische Bedeutung

+

gewachsener Ortsrand, Blickbeziehungen zur offenen
Landschaft / Biotopverbundachse Mühlenbachtal , exponierte
Lage

-

- Pseudogley
- tw. Lage im Geotop-Potentialgebiet
- mittlere bodenfunktionale Gesamtleistung-

- Pseudogley / Pseudogley.Kolluvial
- sehr geringe bodenfunktionale Gesamtleistung

0

keine besondere klimatische Bedeutung

+

gewachsener Ortsrand, prägende Gehölzbestände angrenzend,

0

keine besondere klimatische Bedeutung

+

+

Zusammenfassung

wesentliche Lärmemissionen durch A1 / Sportplatz /
Feuerwehr, Elemente mit besonderer naturschutzfachlich
Bedeutung angrenzend, geringer Erschließungsaufwand,
jedoch Belastung des angrenzenden
Wohngebietes/Kindergartens durch verstärktes
Verkehrsaufkommen

2 x -
5 x 0
5 x +

geringfügige Lärmemissionen durch K68, Elemente mit
besonderer naturschutzfachlich Bedeutung angrenzend,
geringer Erschließungsaufwand

3x -
4 x 0
5 x +

geringfügige Lärmemissionen durch K68, Elemente mit
besonderer naturschutzfachlich Bedeutung angrenzend,
geringer Erschließungsaufwand

3 x -
5 x 0
4 x +

geringfügige Lärmemissionen durch B 208,ohne besondere
naturschutzfachliche Bedeutung jedoch stark zur offenen
Landschaft exponiert, wesentlich erhöhter
Erschließungsaufwand

3 x -
5 x 0
4 x +

Lärmemissionen durch B 208, Elemente mit besonderer
naturschutzfachlich Bedeutung angrenzend, geringer
Erschließungsaufwand

4 x 0
6 x +

2x -
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